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der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 401.350 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 40.600 Dollar, die für den 
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 7.080 Dollar, die für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 17 anzurechnen ist;  

 19. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.638.500 Dollar für die 
am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 61/243 
der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter 
Berücksichtigung des in der Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2009 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;  

 20. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.638.500 Dollar für die 
am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema 
auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 21. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 46.300 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag von 1.638.500 Dollar hinzu-
zurechnen sind;  

 22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;  

 23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind;  

 25. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 64/285 
A/RES/64/285 

Verabschiedet auf der 101. Plenarsitzung am 24. Juni 2010, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/64/833, Ziff. 6). 
 
 

64/285. Finanzierung des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der 
Vereinten Nationen in Darfur 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung des Hy-
briden Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur94 und des 

_______________ 
94 A/64/579 und Corr.1 und A/64/685. 
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entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen95,  

 unter Hinweis auf die Resolution 1769 (2007) des Sicherheitsrats vom 31. Juli 2007, 
mit der der Rat den Hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen 
in Darfur für einen Anfangszeitraum von zwölf Monaten ab dem 31. Juli 2007 einrichtete, 
und seine späteren Resolutionen, zuletzt Resolution 1881 (2009) vom 30. Juli 2009, mit 
der der Rat das Mandat des Einsatzes bis zum 31. Juli 2010 verlängerte,  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/232 A vom 22. Dezember 2007 über die 
Finanzierung des Einsatzes und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Reso-
lution 63/258 B vom 30. Juni 2009,  

 in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten all-
gemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen,  

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, den Einsatz mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit er seinen Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutio-
nen des Sicherheitsrats nachkommen kann,  

 Kenntnis nehmend von dem hybriden Charakter des Einsatzes und in dieser Hinsicht 
betonend, wie wichtig es ist, die vollständige Koordinierung der Anstrengungen zwischen 
der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen auf strategischer Ebene, eine einheit-
liche Einsatzführung auf operativer Ebene sowie eine klare Delegation von Befugnissen 
und klare Rechenschaftsstrukturen sicherzustellen,  

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Ju-
ni 2007 und 64/269 vom 24. Juni 2010 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuar-
beiten;  

 2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge für den Hybriden Einsatz der Afri-
kanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur per 30. April 2010, namentlich von 
den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 139,6 Millionen US-Dollar, was etwa 3 Pro-
zent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur acht-
undvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich 
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;  

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für den Einsatz vollständig entrichtet werden;  

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen 
erwachsen;  

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war;  

_______________ 
95 A/64/660/Add.13. 
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 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind;  

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen 
und Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für den Einsatz auf ein Min-
destmaß zu beschränken;  

 9. nimmt dankbar davon Kenntnis, dass die Nutzung des Versorgungszentrums in 
Entebbe (Uganda) sich als kostenwirksam erwiesen und zu Einsparungen für die Vereinten 
Nationen geführt hat, und begrüßt den Ausbau des Versorgungszentrums zu dem Zweck, 
logistische Unterstützung für die Friedenssicherungseinsätze in der Region zu gewähren 
und zur weiteren Erhöhung ihrer Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit beizutragen, 
unter Berücksichtigung der laufenden Anstrengungen auf diesem Gebiet;  

 10. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 11. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen95 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen;  

 12. ersucht den Generalsekretär, Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, 
dass das gesamte Personal die vorhandenen Sicherheitsverfahren voll einhält;  

 13. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt dem Generalsekretär 
nahe, die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und zwischen den Missionen nach Mög-
lichkeit zu verstärken, um bei dem Einsatz der Ressourcen der Organisation und bei der 
Erfüllung der Mandate der Missionen mehr Synergien zu schaffen, wobei zu bedenken ist, 
dass die einzelnen Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushalts-
pläne, die Kontrolle ihres Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen ver-
antwortlich sind;  

 14. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276 und 64/269 zu sorgen;  

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass der Einsatz so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;  

 16. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür zu sorgen, dass künftige Haushaltsan-
träge genügend Angaben, Erklärungen und Begründungen für die zur Deckung der opera-
tiven Kosten beantragten Mittel enthalten, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entschei-
dungen treffen können;  

 17. ersucht den Generalsekretär, zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen 
zu unternehmen, um in dem Einsatz Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu 
beschäftigen, entsprechend den Erfordernissen des Einsatzes;  

 18. hebt hervor, wie wichtig eine stärkere Rechenschaftspflicht in der Organisation 
und die Gewährleistung einer größeren Rechenschaftspflicht des Generalsekretärs gegen-
über den Mitgliedstaaten ist, unter anderem im Hinblick auf die wirksame und effiziente 
Durchführung der Mandate der beschlussfassenden Organe auf dem Gebiet des Beschaf-
fungswesens und auf den damit zusammenhängenden Einsatz finanzieller und personeller 
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Ressourcen sowie auf die Bereitstellung der erforderlichen Informationen über Beschaf-
fungsfragen, damit die Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen treffen können;  

 19. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass bei allen Beschaffungspro-
jekten für die Organisation die einschlägigen Resolutionen uneingeschränkt befolgt wer-
den; 
 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 

 20. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug des Einsatzes im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 200996;  

 21. beschließt, die gemäß ihrer Resolution 62/232 B vom 20. Juni 2008 für die Auf-
rechterhaltung des Einsatzes im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 bewilligten 
Haushaltsmittel in Höhe von 1.499.710.000 Dollar um 8.430.800 Dollar auf den Betrag 
von 1.491.279.200 Dollar zu verringern, der den Istausgaben des Einsatzes im selben Zeit-
raum entspricht; 
 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 

22. beschließt außerdem, auf dem Sonderkonto für den Hybriden Einsatz der Afri-
kanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 
bis 30. Juni 2011 den Betrag von 1.917.751.000 Dollar zu veranschlagen, der sich zusam-
mensetzt aus einem Betrag von 1.808.127.500 Dollar für die Aufrechterhaltung des Einsat-
zes, einem Betrag von 92.842.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und 
einem Betrag von 16.781.300 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen; 
 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 23. beschließt ferner, den Betrag von 159.812.584 Dollar für den Zeitraum vom 
1. bis 31. Juli 2010 entsprechend den in der Resolution 64/249 der Generalversammlung 
vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in der 
Versammlungsresolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels 
für das Jahr 2010 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 24. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.416.825 Dollar im 
Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 2.664.350 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
640.600 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
111.875 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 23 anzurechnen ist;  

 25. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das 
Mandat des Einsatzes zu verlängern, den Betrag von 1.757.938.416 Dollar für den Zeit-
raum vom 1. August 2010 bis 30. Juni 2011 entsprechend den in der Resolution 64/249 
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in der Resolution 64/248 festge-
legten Beitragsschlüssels für die Jahre 2010 und 2011 zu einem monatlichen Satz von 
159.812.584 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 26. beschließt ferner, dass im Einklang mit Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil 
der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 37.585.075 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der 
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 

_______________ 
96 A/64/579 und Corr.1. 
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29.307.850 Dollar, die für den Einsatz bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 7.046.600 Dollar, die für den 
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.230.625 Dollar, die für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 25 anzurechnen ist;  

 27. beschließt, die weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 130.922.300 Dollar 
für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode auf den nach der Veranlagung für den-
selben Zeitraum fehlenden Betrag von 191.569.200 Dollar anzurechnen;  

 28. beschließt außerdem, für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode den 
Betrag von 60.646.900 Dollar, der der Differenz zwischen dem nach der Veranlagung feh-
lenden Betrag von 191.569.200 Dollar und den weiteren Einnahmen in Höhe von 
130.922.300 Dollar entspricht, unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 29. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 2.850.100 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode auf die 
in Ziffer 28 genannte Veranlagung in Höhe von 60.646.900 Dollar anzurechnen sind;  

 30. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;  

 31. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an dem Einsatz beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 32. bittet um freiwillige Beiträge für den Einsatz in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind;  

 33. beschließt, den Punkt „Finanzierung des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen 
Union und der Vereinten Nationen in Darfur“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 64/286 
A/RES/64/286 

Verabschiedet auf der 101. Plenarsitzung am 24. Juni 2010, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/64/834, Ziff. 6). 
 
 

64/286. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in der Zentral-
afrikanischen Republik und in Tschad 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad97, der Mit-
teilung des Generalsekretärs über die Finanzierungsregelungen für die Mission98 und des 
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen99,  

_______________ 
97 A/64/556. 
98 A/64/783. 
99 A/64/660/Add.15. 




